
 
 

Stadt Cottbus / mesto Chosebuz 
Der Oberbürgermeister 

 
Vorlagen-Nr. 
StVV II-011/08 

HA       
   
 
 
Geschäftsbereich: II Fachbereich: 70 Termin der Tagung: 26.11.2008 
 
Vorlage zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 
 
Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Dienstberatung Rathausspitze 21.10.08  Umwelt 11.11.08 
 Haushalt und Finanzen 18.11.08  Hauptausschuss 19.11.08 
 Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen 13.11.08  Stadtverordnetenversammlung 26.11.08 
 Wirtschaft, Bau und Verkehr 13.11.08  Ortsbeiräte 23.10.08 
 Bildung, Schule, Sport u. Kultur        JHA       
 Soziales, Gleichstellg. u. Rechte d. Minderh.              

 

Beratungsgegenstand: 
Neufassung der Satzung der Stadt Cottbus über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die 

öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und ihre Benutzung im Gebiet der Stadt Cottbus – 
Abwassersatzung – einschließlich der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) mit 

der Entgeltliste 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus möge beschließen: 
 
Satzung der Stadt Cottbus über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung und ihre Benutzung im Gebiet der Stadt Cottbus – 
Abwassersatzung – einschließlich der Allgemeinen Entsorgungsbedingen für Abwasser  (AEB-A) der 
Stadt Cottbus mit der Entgeltliste                                                                                    
 

  

____________________________________  
Frank Szymanski  

 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        
 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Tagung am:       TOP:       

 Anzahl der Ja-Stimmen:     
 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     
 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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Problembeschreibung/Begründung: 
 

 
Finanzielle Auswirkungen:  Ja  Nein 
1. Gesamtkosten: 
 

2. Sicherstellung der Finanzierung: 
 

3. Folgekosten: 
 

 


